
OR – 10.04.01 FraktionsZuschS 1.Änd.

S a t z u n g

der Stadt Holzminden über Zuschüsse zu den Kosten der Fraktionsarbeit
an die Fraktionen im Rat – 1. Änderung

_____________________________________________________

Aufgrund der § 6 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) vom
22.8.1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
19.03.2001 (Nds. GVBl. S. 112), hat der Rat der Stadt Holzminden in seiner Sitzung am
26.6.2001 folgende 1. Änderungssatzung über Zuschüsse zu den Kosten der Fraktions-
arbeit an die Fraktionen im Rat beschlossen:

§ 1

Die Fraktionen im Rat erhalten als Zuschuss zu den durch ihre Arbeit entstehenden Ko-
sten jährlich einen Betrag von 153,00 € als Pauschbetrag und 77,00 €  je Fraktionsmit-
glied als Sockelbetrag.

§ 2

Der Gesamtbetrag wird jeweils zu Beginn eines Haushaltsjahres ausgezahlt. Endet oder
beginnt die Legislaturperiode nicht mit dem Ende des Haushaltsjahres, so wird der Ge-
samtbetrag für die alte und die neue Fraktion anteilmäßig entsprechend der jeweiligen
Amtszeit gesondert berechnet. Angefangene Monate werden hierbei voll berechnet.

§ 3

Diese Satzung tritt zum 01.01.2002 in Kraft.

Holzminden, den 26.6.2001

S T A D T  H O L Z M I N D E N

Der Bürgermeister                                      L.S.

gez. Dr. Wolfgang Bönig

Vorstehende Satzung ist im Amtsblatt für den Landkreis Holzminden Nr.: 14 vom 4.7.01
bekanntgemacht und im TAH vom 14.8.01 veröffentlicht worden.


